
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde  

Bondorf am 17.05.2022 

 

 

 

Am Mittwoch, 25.05.2022 findet um 19.00 Uhr im Kornsaal der Zehntscheuer, Hin-

denburgstraße 92 eine Gemeinderatssitzung statt. 

 

Öffentliche Beratung: 

 

1) Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der letzten Sitzung 

2) Beteiligungsprojekt Gemeindedetektive  

3) Änderung der Stundenplangestaltung an der Grundschule Bondorf ab dem Schuljahr 

2022/2023 

hier: Notwendige Änderungen der Satzungen für die Verlässliche Grundschule und die 

Nachmittagsbetreuung 

4) Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Bondorf 

hier: September 2022 bis August 2023 

5) Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) für die Freiwillige Feuerwehr Bon-

dorf 

hier: Vergabe des Lieferauftrags 

6) Bericht aus der Verkehrsschau vom 05.04.2022 

7) Grundschule Bondorf 

hier: Vergabe von Sanierungsarbeiten und weiteres Vorgehen 

8) Bauhof Bondorf 

hier: Beschaffungen im Rahmen der vorgestellten Fahrzeugkonzeption 

9) Vereinsförderprogramm der Gemeinde 

hier: Investitionsförderung 2022 – Antrag des SV Bondorf zur Umrüstung der Flutlicht-

anlage am Kunstrasenplatz auf LED-Fluter 

10) Baugenehmigungsanträge und Bauvoranfragen 

 Umnutzung bestehender Mastschweinestall zu Miet-Lagerflächen, Weildorf 2/1,  

 Errichtung eines Wohnhauses für den Betreiber einer Gewerbeeinheit im Gewer-

begebiet, Boschstraße 13 

 Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Ergenzinger Straße 59/1 

11) Bekanntgaben 

12) Anfragen aus dem Gemeinderat 

 

Die Einwohnerschaft ist zu der öffentlichen Beratung herzlich eingeladen. 

 

 

 

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung 

 

ZU TOP 1 

Die in der vergangenen Gemeinderatssitzung gefassten nichtöffentlichen Beschlüsse wer-

den bekanntgegeben. 

 

ZU TOP 2 

Nach 2019 wurde nun zum zweiten Mal das Projekt „Gemeindedetektive“ in den 3. Klassen 

der Bondorfer Grundschule durchgeführt. 

Eine Delegation der 3. Klassen wird in der Gemeinderatssitzung anwesend sein und die aus 

Sicht der Kinder wichtigsten Anliegen darlegen. 

Dabei haben sich die Kinder auf die Themen Straßenverkehr, Müll, gruselige/gefährliche 

Orte und schöne Orte und Dinge konzentriert. 

 

ZU TOP 3 

Die Schulleiterin kam auf die Verwaltung mit dem Vorhaben auf Änderung des täglichen 

Schulbeginns ab dem Schuljahr 2022/2023 zu.  

Der Schulbeginn soll für viele Klassen ab 08.40 Uhr täglich starten. Einzelne Klassen star-

ten wie bisher um 07.55 Uhr. Hierzu ist es erforderlich, dass die Satzungen für die Ver-

lässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung angepasst werden. 

 



ZU TOP 4 

Die Bedarfsplanung zeigt die aktuelle Situation der Kinderbetreuung in Bondorf und die 

erwarteten Betreuungszahlen in der Zukunft auf. 

 

ZU TOP 5 

In der Sitzung des Gemeinderats am 02.07.2020 wurde der Feuerwehrbedarfsplan geneh-

migt. In der mittelfristigen Bedarfsplanung war die Beschaffung eines Gerätewagen-Trans-

ports (GW-T) als Ersatz für das Vorauslöschfahrzeug (VHLF) aus dem Jahr 2002 vorgese-

hen. Mit einem GW-T können die erforderlichen Einsatzmittel und Geräte je nach Bedarf 

mit Rollwägen verladen werden. Nach der erfolgten Ausschreibung ist nun die Vergabe 

vorgesehen. 

 

ZU TOP 6 

Zur Klärung einiger verkehrsrechtlicher Fragen fand am 05.04.2022 die jährliche Verkehrs-

schau mit Polizei und Fachbehörden in Bondorf statt. Die besprochenen Fragestellungen 

werden in der Sitzung erläutert. 

 

ZU TOP 7 

Für die Grundschule Bondorf sind verschiedene Sanierungsarbeiten ausgeschrieben wor-

den, über deren Beauftragung beraten werden soll. 

 

ZU TOP 8 

Für den Bauhof ist die Neubeschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. 

 

ZU TOP 9 

Der SV Bondorf plant die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED, was neben ökonomischen 

auch ökologische Vorteile bietet. Über einen Investitionskostenzuschuss der Gemeinde 

wird beraten. 

 

ZU TOP 10 

Der Gemeinderat hat über die Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde bei Befreiungen 

und Ausnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und bei der Bebauung von 

Grundstücken, die sich nicht innerhalb eines Bebauungsplans befinden, zu entscheiden. 

 

Eine nichtöffentliche Beratung schließt sich an.  
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